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Praktische Ausbildung

Ausbildungseinrichtung Fachbereich Stunden

Abteilungen einer Krankenanstalt Akutpflege im operativen Fachbereich    600

Abteilungen einer Krankenanstalt Akutpflege im konservativen Fachbereich    600

Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen
dienen

Langzeitpflege / rehabilitative Pflege    400

Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder
soziale Dienste anbieten

Extramurale Pflege, Betreuung und Beratung    160

nach Wahl des Schülers Wahlpraktikum    200

nach Wahl der Schule:
– Abteilungen oder sonstige Organisationseinheiten einer Krankenanstalt
– Einrichtungen, die der stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen

dienen
– Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder

soziale Dienste anbieten

Akutpflege / Langzeitpflege / rehabilitative Pflege / extra-
murale Pflege

   360

nach Wahl der Schule Diplomprüfungsbezogenes Praktikum    160

Gesamt 2 480

Schulautonomer Bereich

Bereich Sachgebiet/Fachbereich Stunden Art der Prüfung

nach Wahl der Schule:
– theoretische Ausbildung
– praktische Ausbildung

nach Wahl der Schule:
vertiefender oder erweiternder Unterricht als schul-
autonomer Schwerpunkt

120 Stunden Teilnahme


